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Staat und Recht im Imperialismus

Zur Bestrafung 
nazistischer Systemverbrecher
Prof. Dr. FRIEDRICH KARL KAHL,
Rechtsanwalt und Notar in Berlin

Die 15. Große Strafkammer (Schwurgericht) des Landge
richts Köln (BRD) verurteilte am 11. Februar 1980 den 
ehemaligen SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka zu 
zehn Jahren, den ehemaligen SS-Sturmbannführer Herbert 
Hagen zu zwölf Jahren und den ehemaligen SS-Unter- 
scharführer Ernst Heinrichsohn zu sechs Jahren Freiheits
strafe. Den drei Angeklagten war in der Hauptverhand
lung, die am 23. Oktober 1979 begonnen hatte, die Mitver
antwortlichkeit für die Deportation von mehr als 70 000 jü
dischen Bürgern aus Frankreich in die faschistischen Ver
nichtungslager nachgewiesen worden. Der Prozeß war 
— nach jahrelanger Verzögerungstaktik durch die zuständi
gen Organe der BRD — erst auf Grund energischer Pro
teste aus dem In- und Ausland zustande gekommen (vgl. 
W. M a t t h ä u s ,  „Prozeß in der BRD gegen Verantwort
liche für die ,Endlösung der Judenfrage‘ in Frankreich“, 
NJ 1979, Heft 12, S. 547 f.).

In diesem Verfahren erfuhr die Institution der Neben
klage gemäß § 395 Abs. 2 StPO der BRD eine besondere 
Bedeutung, weil sie sowohl für die Erhebung der An
klage als auch für die Überführung der drei Angeklagten 
nahezu ausschlaggebend war. So war die Durchführung 
des Verfahrens vor allem dem persönlichen Einsatz des 
französischen Nebenklägers Rechtsanwalt Serge K l a r  s -  
f e l d  zu verdanken, der den größten Teil des dokumenta
rischen Beweismaterials zusammengetrageh und den 
Strafverfolgungsbehörden der BRD zur Verfügung gestellt 
hatte.

Nach § 395 Abs. 2 StPO der BRD sind die nächsten An
gehörigen der Opfer von Tötungsverbrechen in Strafver
fahren, die der Aburteilung dieser Verbrechen dienen, ne
ben der Staatsanwaltschaft als Nebenkläger zugelassen 
und mit selbständigen prozessualen Rechten ausgestattet. 
Die Sicht, aus der der Nebenkläger Verfahrensvorgänge 
beurteilt, Beweise würdigt, Entscheidungen verlangt usw., 
kann von der des staatlichen Anklägers u. U. wesentlich 
abweichen.

Im vorliegenden Verfahren vertrat Rechtsanwalt 
Prof. Dr. F. K. Kaul vier Bürger der DDR, deren Neben
klagen das Schwurgericht Köln zugelassen hatte. Er bean
tragte, gegen jeden der drei Angeklagten die zulässige 
Höchststrafe auszusprechen und sofortigen Haftbefehl zu 
erlassen. Aus seinem Schlußvortrag vom 25. Januar 1980 
veröffentlichen wir — in Ergänzung zü dem Material in 
„horizont“ 1980, Nr. 9, S. 25 f. — folgende Auszüge.

D. Red.

Erst am 23. November 1979 mußte der Leiter der Zentral
stelle Ludwigsburg, Oberstaatsanwalt Rückerl, auf einer 
Veranstaltung des Vereins Westberliner Strafverteidiger 
zugeben, daß Verfahren gegen nazistische Gewaltverbre
cher in der Bundesrepublik Deutschland nicht „populär“ 
sind. Um es im Klartext zu sagen: Die Entwicklung, die 
die gesellschaftlichen Verhältnisse in der BRD genommen 
haben, haben eine allgemeine, von bestimmten Massen
medien systematisch gepflegte öffentliche Stimmung er
zeugt, die die Notwendigkeit, Verfahren zur Aufklärung 
und Sühne nazistischer Systemverbrechen durchzuführen, 
in — um es zurückhaltend auszudrücken — immer stärke
rem Maße in Zweifel zieht.

Trotz der bei jeder einschlägigen Bundestagsdebatte 
immer wieder zu hörenden Beteuerung, nicht mit den 
Mördern des Nazisystems Zusammenleben zu wollen, blei
ben zum großen Teil diejenigen unverfolgt, die dieses Sy
stem geschaffen, gefördert und genutzt hatten, nicht aber 
in die Situation gerieten, eigenhändig zu morden. Sie 
sind seit langem wieder vollständig in die gesellschaftli
che Ordnung und das öffentliche Leben der Bundesrepu
blik integriert. Die meisten von denen, die das Nazisystem

geschaffen, gefördert und genutzt hatten, führten nach 
kurzem Schock 1945/46 — soweit sie nicht bereits in den 
Sielen verstorben sind — in der Bundesrepublik ihr Le
ben geachtet und geehrt weiter.

So werden gerichtliche Verfahren zur Aburteilung von 
Nazisystem-Verbrechen im allgemeinen nur gegen die un
teren Handlanger des Systems durchgeführt, gegen die
jenigen, die — wie so rücksichtsvoll formuliert wird — 
„verstrickt“ wurden in das Unrecht des Systems, das sie 
auch noch heute — oder vielleicht heute wieder — so wenig 
als Unrecht betrachten, daß sie es geradezu als Zumutung 
ansehen, auf der Anklagebank Platz nehmen zu müssen. 
Daß unter diesen Umständen die Strafen — wenn wirk
lich Verurteilung erfolgt — von einer Milde sind, die eher 
einer Verhöhnung der Opfer als einer Sanktion für be
gangene Untat gleichkommen, ist nur zu natürlich.

Nein, die Nazisystem-Kriminalität, d. h. die Struktur 
der Gewaltverbrechen, die, in der Zeit von 1933 bis 1945 
im nazistischen Machtbereich begangen, durch den Staats- 
bzw. Herrschaftsapparat nicht bekämpft, sondern im Ge
genteil systematisch ausgelöst wurde, ist bislang in ihrer 
kriminologischen Begrifflichkeit — ich folge hier den Ge
danken, die H. J ä g e r  in seiner Arbeit „Verbrechen un
ter totalitärer Herrschaft“ (Olten und Freiburg im Breis
gau 1967) äußert — nicht in das Bewußtsein der Öffentlich
keit der Bundesrepublik gedrungen. Diese ist vielmehr 
bemüht, sie als „geschichtliche Begebenheit“, „politische 
Zwangsläufigkeit“ oder gar als „kriegsbedingte Notwen
digkeit“ aus ihrem Bewußtsein zu verdrängen. Damit wird 
nahezu automatisch erreicht, daß die unmittelbaren Täter 
der in kompliziert-arbeitsteiligem Zusammenwirken be
gangenen Nazi-Gewaltverbrechen zu unselbständig funk
tionierenden Rädchen einer ferngesteuerten Terrormaschi
nerie umfunktioniert werden, die des weitgehenden Ver
ständnisses ihrer gesellschaftlichen Umwelt für die von 
ihnen begangenen kriminellen Untaten gewiß sein kön
nen.

Diese Wertung des rein kriminellen Charakters der 
durch das Nazisystem ausgelösten gewaltsamen Tötungen 
— gleich ob sie als „Sühnemaßnahmen“, „Sonderbehand
lung“ oder „Endlösung“ sprachregelungsmäßig getarnt 
waren — muß ohne Zweifel auch auf die Wahrheits- und 
Rechtsfindung im gerichtlichen Strafverfahren ihren re
tardierenden Einfluß ausüben. Um so notwendiger ist es, 
zunächst einmal die rechtspolitischen Erkenntnisse aufzu
zeigen, die grundsätzlich die Voraussetzungen für die 
rechtliche Bewertung von Nazisystem-Gewaltverbrechen 
bilden müssen und dementsprechend für die Durchführung 
jedes Strafverfahrens gegen Nazisystem-Verbrecher be
stimmend zu sein haben.
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Zunächst einmal muß Grundlage der rechtlichen Bewer
tung aller im Gefüge des Nazisystems und mit seiner Bil
ligung und Förderung verübten gewaltsamen Tötungs
handlungen die durch historische Forschung nicht weniger 
als durch richterliche Feststellung erhärtete und insoweit 
schlechthin als gerichtsnotorisch zu bezeichnende Erkennt
nis sein, daß

1. das Nazisystem die Rechtsordnung zum Organisa
tionsschema für die optimale Ausnutzung des unter seine 
Herrschaftsgewalt geratenen Menschenmaterials umfunk
tionierte;

2. die Konzentratiönslager-Institution als das wesent
lichste Funktionselement in diesem Organisationsschema 
den ausschließlichen Zweck hatte, mit den billigsten Mit
teln aus der Tätigkeit der Häftlinge, aus ihrer Existenz 
und auch aus ihrem Sterben (!) für das Nazisystem und den 
Machtapparat der SS im allgemeinen und für die einzel
nen im KZ beschäftigten SS-Funktionäre im besonderen 
den größtmöglichen Nutzen zu ziehen.

Für die rechtliche Bewertung der diesbezüglichen Ver
brechen ergibt sich aus diesen Feststellungen zunächst ein
mal die Folgerung, daß ihr deliktischer Angriff sich kei
neswegs nur gegen die inländische, sozusagen nationale


